Llepper

FAQ - Finanzbuchhaltung

1. Welche Belege benétigen Sie fur die Erstellung der laufenden Buchhaltung und wie mussen
diese geordnet sein?

Welche Merkmale muss eine Rechnung beinhalten?

Was sind Kleinbetragsrechnungen?

Wass sind Gutschriften und was ist bei Abrechnung mittels Gutschriften zu beachten?
Wie stelle ich bei Anzahlungen alle Rechnungen und die Endabrechnung richtig aus?
Ich will den Steuerberater wechseln, welche Unterlagen bendtigen Sie von mir?
Wann bin ich zur Buchfuhrung verpflichtet?

Welche Formvorschriften sind beim FUhren von Blchern zu beachten?

Welche Unterlagen mussen aufbewahrt werden?

Kénnen die Unterlagen auch elektronisch gespeichert werden?

. Wie lang muss ich meine Unterlagen aufbewahren?

. Was muss bei der Erstellung eines Fahrtenbuches beachtet werden?
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Welche Belege benétigen Sie fur die Erstellung der
laufenden Buchhaltung und wie mussen diese
geordnet sein?

Es ist zu unterscheiden, ob Sie ein Bilanzierer oder ob Sie ein Einnahmen-Uberschuss-Rech-
ner sind. Wenn Sie bilanzieren, mussen Sie die Ausgangsrechnungen getrennt von den Ein-
gangsrechnungen chronologisch ordnen. Die Bankausziige und die dazugehoérigen Uber-
weisungsbelege mussen getrennt nach den jeweiligen Banken und Konten chronologisch
geordnet sein. Die Auszuge fur Kreditkarten sind ebenfalls nach Kreditkartenunternehmen
getrennt und chronologisch zu ordnen. Des Weiteren bendtigen wir einen Ausdruck bzw.
Kopie des Kassenbuches. Wenn Sie ein Einnahmen-Uberschuss-Rechner sind, missen die
Bankausztige bzw. Kreditkartenausziige getrennt nach Banken und Konten bzw. Kreditkar-
tenunternehmen chronologisch geordnet werden. Jedem Kontoauszug sind die betreffen-
den Ausgangs- und Eingangsrechnungen beizulegen. Ferner bendtigen wir einen Ausdruck
bzw. eine Kopie des Kassenbuches.

Welche Merkmale muss eine Rechnung beinhalten?

Der Buchhaltung vorgelegte Rechnungen mussen folgende Pflichtangaben enthalten.

BEName und Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers
EName und Anschrift des Abnehmers der Lieferung oder Leistung (Leistungsempfénger)


https://www.steuerberater-lepper.de/
https://www.steuerberater-lepper.de/

EMenge und handelstbliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstdnde bzw. Art und Umfang
der Leistung

WZeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung oder Leistungszeitraum

WADb 2028: Angabe ,Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten”, wenn der leistende Unter-
nehmer die Steuer entsprechend berechnet.

BEntgelt fUr die Lieferung oder sonstige Leistung

ESteuerbetrag, der auf das Entgelt entfallt

Banzuwendender Steuersatz bzw. Hinweis auf die Steuerbefreiung

Herteilte Steuernummer oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-1dNr.): Bei Aus-
fuhrung einer sonstigen Leistung im Inland an einen Unternehmer fur sein Unternehmen, bei
der sich der Leistungsort im tUbrigen Gemeinschaftsgebiet befindet und der Leistungsemp-
fénger die Steuer schuldet (§ 3a Abs. 2, § 13b UStG), ist neben der Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer des leistenden Unternehmers auch die des Leistungsempfdingers anzugeben
(8 140 Abs.1und 3 UStG).

Bbei steuerpflichtigen Umsdatzen, fur die der Leistungsempfdnger Steuerschuldner ist, ist
auRerdem auf den Ubergang der Steuerschuldnerschaft nach Art. 196 MwStSystRL hinzuwei-
sen. Dies betrifft Umsatze i.S. § 13b Abs. 2 UStG, also u. a. Werklieferungen eines im Ausland
ansdssigen Unternehmers als auch Umsdtze bzw. sonstige Leistungen an einen Unterneh-
mer in einem anderen EU-Mitgliedstaat (Reverse-Charge-Verfahren).

WAusstellungsdatum der Rechnung

mfortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen (diese darf nur einmalig ver-
geben werden)

Bbei Zahlung vor Erbringung der Leistung der Zeitpunkt der Vorauszahlung

HWjede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht bereits im Entgelt
berlcksichtigt ist (z. B. Bonus-Vereinbarungen)

mbei Lieferungen/Leistungen an Grundsticken (Handwerkerleistungen) fur private Leistungs-
empfdanger oder Unternehmer, die die Leistung fur private Zwecke verwenden, Hinweis auf
die Aufbewahrungspflicht: ,Sie sind gesetzlich verpflichtet, diese Rechnung zwei Jahre auf-
zubewahren”

BAbrechnung im Gutschriftsverfahren: Rechnet der Leistungsempfdnger mittels einer Gut-
schrift ab, muss dieser Sachverhalt in der Rechnung gesondert angegeben werden, etwa
durch das Wort ,Gutschrift” (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 10 UStG)

mbei Ubergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempféanger (§ 13b UStG): Die
Rechnung muss zwingend die Angabe: ,Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfangers”
enthalten (§ 14a Abs. 5 UStG)

BMbei Reiseleistungen: Abrechnungen Uber Reiseleistungen mussen die Angabe “Sonderrege-
lung fur ReisebUros” enthalten (§ 14a Abs. 6 Satz 1 UStG).

Bbei Anwendung der Differenzbesteuerung: Fir Rechnungen aus Umsdtzen mit Gebrauchs-
gegenstdanden, fur die die Differenzbesteuerung in Anspruch genommen wird, gelten
Pflichtangaben, vgl. 14a Abs. 6 Satz 1 UStG.

B, Gebrauchsgegensténde/Sonderregelung®,
B, Kunstgegenstdnde/Sonderregelung” oder
m,Sammlungssticke und Antiquité&ten/Sonderregelung*

Beispiel: Rechnungsmuster.pdf



https://www.atikon.com/common/infolisten_download/Rechnungsmuster_de.pdf

Was sind Kleinbetragsrechnungen?

Kleinbetragsrechnungen sind Rechnungen, deren Gesamtbetrag € 250,00 nicht Ubersteigt.
Folgende Angaben sind zu machen:

1. Name und Anschrift des leistenden Unternehmers (Rechnungsausstellers)

2. Menge und handelsubliche Bezeichnung der gelieferten Gegensténde oder Art und
Umfang der Dienstleistung

3. Bruttobetrag, Steuersatz bzw. Hinweis auf Steuerbefreiung

4. das Ausstellungsdatum

Nicht erforderlich sind:

Hdie Steuernummer des Leistenden

mAngaben zum Leistungsempfénger (Rechnungsempféngers)
HLieferdatum

mAngabe einer Rechnungsnummer (fortlaufenden)

Die Vereinfachungsregelungen gelten nicht bei Rechnungen fur innergemeinschaftliche Lie-
ferungen oder wenn die Steuerschuldnerschaft beim Leistungsempfénger liegt (vgl. § 13b
UStG).

Was sind Gutschriften und was ist bei Abrechnung
mittels Gutschriften zu beachten?

Bei Gutschriften handelt es sich um eine vom Leistungsempf&nger fur eine Lieferung oder
sonstige Leistung ausgestellte Rechnung (§ 14 Abs. 2 UStG). Rechnet der Leistungsempfén-
ger mittels einer Gutschrift ab, muss dieser Sachverhalt in der Rechnung gesondert, etwa
durch das Wort ,Gutschrift”, angegeben werden (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 10 UStG). Eine Abrech-
nung durch Gutschrift setzt eine vorherige Vereinbarung voraus. Die Vereinbarung kann
auch mundlich (formlos) erfolgen. Widerspricht die Gutschriftsempféngerin bzw. der Gut-
schriftsempfénger (die leistende Unternehmerin bzw. der leistende Unternehmer), verliert
die Gutschrift die Wirkung einer Rechnung.

Die Gutschrift muss dem leistenden Unternehmer zugestellt worden sein, damit sie Wirkung
erlangt und auch der Vorsteuerabzug einer ggf. auf der Gutschrift ausgewiesenen Umsatz-
steuer greift. Widerspricht der Gutschriftsempféanger, darf sich der Gutschriftaussteller nicht
mehr durch seine eigene Abrechnung den Vorsteuerabzug eréffnen, sondern muss hierfar
die entsprechende Rechnung des leistenden Unternehmers zugrunde legen.



Wie stelle ich bei Anzahlungen alle Rechnungen und
die Endabrechnung richtig aus?

Damit Ihre Kundinnen und Kunden sich auch schon bei Anzahlungen die Vorsteuer vom
Finanzamt zurdckholen kénnen, ist es empfehlenswert, die Umsatzsteuer auf einer Anzah-
lungsrechnung entsprechend auszuweisen. Doch unabhdngig davon, ob in einer Anzahlung
ein gesonderter Ausweis der Umsatzsteuer erfolgt ist oder nicht, entsteht diese nach den
Regelungen der sogenannten Mindest-Ist-Besteuerung (§ 13 Abs. 1 Nr. 1a Satz 4 UStG)
bereits mit Ablauf des Voranmeldungszeitraumes, in dem das Teilentgelt (die Anzahlung)
vereinnahmt worden ist. Erfolgte in der Anzahlungsrechnung kein gesonderter Umsatzsteu-
erausweis, muss der Zahlungsempfénger die Umsatzsteuer herausrechnen. Der die Zahlung
Leistende kann aber keinen Vorsteueranspruch geltend machen. Daher empfiehlt es sich,
die Umsatzsteuer auch bei Anzahlungsrechnungen gesondert auszuweisen. Im Ubrigen gel-
ten hier die Ublichen Rechnungsmerkmale.

Bei der Endabrechnung miissen Sie jedoch vorsichtig sein:

wird Uber die tatséchlich erbrachte Leistung insgesamt abgerechnet (,Endrechnung*”), so
sind in ihr die vor Ausfuhrung der Lieferung/sonstigen Leistung vereinnahmten Anzahlungen
und die auf sie entfallenden Steuerbetrége abzusetzen (wenn Sie Uber diese Anzahlungen
Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis ausgestellt haben). Sie erstellen also eine
ganz ,normale” Rechnung Uber das Gesamtprojekt und ziehen dann die einzelnen verein-
nahmten Anzahlungen mit den jeweils darauf entfallenden Steuerbetréigen ab. Bei mehre-
ren Teilbetréigen (Anzahlungsbetrégen) kann der Gesamtbetrag der Anzahlungen und die
darauf entfallenden Steuerbetrége in einer Summe angefthrt werden.

Oder in der Endabrechnung wird die Umsatzsteuer nicht vom Gesamtentgelt, sondern nur
hinsichtlich des Restentgelts ausgewiesen und die in den Anzahlungsrechnungen enthalte-
nen Steuerbetrége zusétzlich angegeben (vgl. Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE)
Ziff, 14.8 Abs. 7, Bsp. 3).

Zum Beispiel (Steuersatz19 %)

Beispiel (Steuersatz 19 %)

Gesamtentgelt netto €9.000,00
Zzgl. USt19 % € 1.710,00
Gesamtpreis €10.710,00
.. Anzahlungen (inkl. USt) € 7.735,00
Restzahlung € 2.975,00

darin enthaltene Umsatzsteuer € 475,00




Gesamtentgelt netto €9.000,00

In den Abschlagszahlungen enthaltene Umsatzsteuer €1.235,00

Ich will den Steuerberater wechseln, welche
Unterlagen benétigen Sie von mir?

Zuallererst bendtigen wir die aktuellen Belege und die letzte Saldenliste, um die laufende
Buchhaltung fortfihren zu kbnnen und um die Steuern, wie z. B. die Umsatzsteuervorauszah-
lung, berechnen zu kénnen. Des Weiteren bendtigen wir die Kontenausdrucke fur das lau-
fende Geschdftsjahr sowie die zurlckliegenden Geschdftsjahre bis zu jenem, in dem der
letzte Jahresabschluss erstellt worden ist.

Des Weiteren sind notwendig:

Mbei Gesellschaften der Gesellschaftsvertrag

msonstige wichtige Vertrage wie Mietvertrdge, Leasingvertrage, Kredit- und Darlehensvertrd-
ge

mdie bisher erstellten Jahresabschllsse

Mdie Bescheide des Finanzamtes

mdie Gewerbeberechtigung(en)

Wann bin ich zur Buchfihrung verpflichtet?

Die Buchfuhrungspflichten im Steuerrecht kntpfen an die handelsrechtlichen Bestimmun-
gen an. Nach handelsrechtlichen Vorschriften (88 1-7 sowie §8 238 bis 241a des Handelsge-
setzbuches (HGB)) sind zur Buchfihrung im Handelsrecht — und damit auch zur Buchfuh-
rung im Steuerrecht (vgl. § 140 Abgabenordnung AO) verpflichtet:

Buchfuhrungspflichten

Rechtsform Umsatzgrenze Art des Rech-
nungswesens

Einzelkaufleute (§ 241a HGB) an zwei aufeinanderfolgenden Abschlusss-  Verpflichtend:
tichtagen Umsatzerlése von mehr als doppelte
€800.000,00 oder Gewinn von mehr als € Buchfuhrung
80.000,00 im Wirtschaftsjahr

Personengesellschaften keine; Voraussetzung: Personengesellschaft  Verpflichtend:
(OHG KG, GmbH & Co. KG) betreibt ein Handelsgewerbe doppelte
Buchfuhrung




Rechtsform Umsatzgrenze Art des Rech-

nungswesens
Kapitalgesellschaften keine Verpflichtend:
(GmbH, AG KGaA, eingetra- doppelte
gene Genossenschaft, einge- Buchfuhrung

tragene BGB Gesellschaft

Die Buchfuhrungspflicht ist unabhéngig von der Eintragung ins Handelsregister.

Werden die genannten Buchflhrungsgrenzen einmalig Uberschritten, kann ein Antrag auf
Befreiung von der Buchfuhrungspflicht gestellt werden. Einem solchen wird aber nur ent-
sprochen, wenn nicht erwartet werden kann, dass die Grenzen wiederholt Uberschritten wer-
den.

Buchfuhrungspflichten nach dem Steuerrecht fur bestimmte Steuerpflichtige (§ 141 AO)

Gewerbetreibende sowie Land- und Forstwirte sind nach § 141 der Abgabenordnung ab
einem Umsatz von mehr als € 800.000,00 oder einem Gewinn aus Land- und Forstwirt-
schaft von mehr als € 80.000,00 im Kalenderjahr zum Flihren von Blichern verpflichtet

Freiberufler

Keine gesetzliche BuchfUhrungspflicht besteht fur freie Berufe (z. B.: Arzte, Rechtsanwadlte,
KUnstler, Notare), es sei denn, diese Uben ihre Tatigkeit in der Rechtsform einer Kapitalge-
sellschaft (GmbH usw.) oder einer Personengesellschaft (OHG, GmbH & Co. KG) aus. In die-
sem Fall besteht Buchfuhrungspflicht auch fur die freien Berufe. In allen Gbrigen Fallen
besteht jedoch die Méglichkeit, freiwillig Bucher zu fuhren. Des Weiteren gelten die Werte
nicht far Unternehmer, die EinkUnfte aus Vermietung und Verpachtung oder aus Kapitalver-
madgen erzielen.

Betriebsgrindung

Die Gewinnermittlung bei Grindung eines Betriebs richtet sich nach der Rechtsform. Eine
Buchfuhrungspflicht besteht daher nur fir Kapitalgesellschaften und Personengesellschaf-
ten. Angehérige der freien Berufe haben die Wahlfreiheit zwischen einer Einnahmen-Uber-
schuss-Rechnung und einer freiwilligen Buchfuhrung. Far Einzelkaufleute gelten die allge-
meinen Umsatz/Gewinngrenzen bei Neugrindungen schon dann, wenn die Werte am ers-
ten Abschlussstichtag nach der Neugrindung nicht Uberschritten werden (Umsatzerlése
von nicht mehr als € 800.000,00 oder nicht mehr als € 80.000,00 Jahresuberschuss, vgl. §
2410 HGB).



Welche Formvorschriften sind beim Fihren von
BUchern zu beachten?

Bei der FUhrung von Buchern gelten insbesondere die handelsrechtlichen Grundsdétze ord-
nungsmaRiger Buchfuhrung (§ 239 HGB).

Danach gelten folgende Grundsdatze:
Grundsatz der Wahrheit

Die anfallenden Geschdftsvorfdlle mussen so gebucht werden, wie sie denen in der Realitét
vollzogenen Vorgdngen entsprechen. Alle Vermdgensgegensténde und Geschdaftsvorfdlle
sind wahrheitsgemalR darzustellen, so dass sich aus der Buchhaltung ein Bild der tatséchli-
chen wirtschaftlichen Situation des Unternehmens ergibt. Insbesondere sind/ist:

EFalschbuchungen zu unterlassen,
Heine vollstdndige Bestandsaufnahme des Inventars durchzufuhren,
mauf Vollsténdigkeit der Bucher und Eintragungen zu achten.

Die Geschdaftsvorfdlle mussen in sachlicher und wertmaRiger Weise richtig verbucht sein.
Die Geschdaftsfalle mussen sich durch die Aufzeichnung nachvollziehen lassen. Der
Geschdftsvorfall muss dem Buchungssatz sowie den Belegen vollstéindig entsprechen.

Grundsatz der Klarheit und Ubersichtlichkeit

EmDie Buchfuhrung muss so klar und Ubersichtlich sein, dass ein sachverstédndiger Dritter
diese ohne Schwierigkeiten Ubersehen und die Aufzeichnungen jederzeit nachpruafen kann.
Dies bedeutet u. a., dass sich Anderungen nachvollziehen lassen bzw. der ursprungliche
Inhalt muss nachtrdglich feststellbar bleiben. Verdnderungen, deren Beschaffenheit es
ungewiss ldsst, ob sie ursprunglich oder erst spéter gemacht worden sind, durfen nicht vor-
genommen werden (§ 239 Abs. 3 HGB).

BAulRerdem mussen die verwendeten AbkUrzungen, Ziffern, Buchstaben und Symbole fir den
fachkundigen Dritten verstandlich sein bzw. deren Bedeutung muss eindeutig festliegen
(vgl. auch § 239 HGB).

Grundsatz der Vorsicht

Vermdgenswerte mussen eher niedrig als hoch und Verbindlichkeiten und Risiken eher
hoch als niedrig angesetzt werden. Gewinne durfen nur angesetzt werden, wenn sie wirklich
erzielt worden sind. Verluste und Risiken mussen bereits erfasst werden, wenn sie wahr-

scheinlich erscheinen (Realisationsprinzip).

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit



Der fUr die Buchhaltung angefallene Aufwand muss in verninftiger Relation zum Erfolg des
Buchfuhrungswerkes stehen. So kbnnen beispielsweise die Bilanzansdatze fur gleichartige
Guter anstelle einer aufwéndigen Einzelbewertung mittels Durchschnittswertverfahren (z. B.
gewogener Durchschnitt, LIFO-Verfahren) ermittelt werden.

Grundsatz der Volistéindigkeit

BAlle Geschdftsvorfalle mussen chronologisch, vollsténdig, richtig und zeitnah gebucht wer-
den.

BAlle Geschdaftsvorfalle mussen mit allen notwendigen Angaben gebucht und dokumentiert
werden (Buchungsdatum, fortlaufende Belegnummer, Buchungssatz und Buchungstext).

Grundsatz der Bilanzidentitdt
Die Abschlussbilanz vom Vorjahr muss der Eréffnungsbilanz des Folgejahres entsprechen.
Grundsatz der Stetigkeit

Gemadl} § 265 des Handelsgesetzbuches (HGB) mussen die Form der Darstellung, insbeson-
dere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Bilanzen und der Gewinn- und Verlustrech-

nungen beibehalten werden, so dass eine Vergleichbarkeit Uber mehrere Perioden gewdhr-
leistet ist. Abweichungen sind nur insoweit zul&ssig, als Uber diese gesondert informiert wird.

mDie Buchfuhrung muss in einer lebenden Sprache gefuhrt werden. Sofern es nicht die
Amtssprache ist, kann die Behorde eine beglaubigte Ubersetzung der Unterlagen verlangen
(vgl. § 239 HGB, 146 AO).

AuRRerdem gilt das Belegprinzip: Das heifdt keine Buchung ohne Beleg, Belegsicherung und
Belegaufbewahrung!

Grundsatzlich durfen die Bucher von inldndischen Betrieben auch im Ausland gefthrt wer-
den. Auf Verlangen der Finanzverwaltung sind sie jedoch ins Land zu bringen.

Welche Unterlagen mussen aufbewahrt werden?

Bewahren Sie immer die Originale auf!
Aufzubewahren sind:

EBUcher und Aufzeichnungen, Inventare, JahresabschlUsse, Einzelabschlisse, Konzernabsch-
lUsse, Lageberichte, Konzernlageberichte, die Er6ffnungsbilanz sowie die zu ihrem Versténd-
nis erforderlichen Arbeitsanweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen

mdie empfangenen Handels- oder Geschdftsbriefe sowie Kopien aller abgesandten Han-
dels- oder Geschdftsbriefe

EBuchungsbelege



EUnterlagen, die einer Zollanmeldung beizufugen sind, sofern die Zollbehérden auf ihre Vorla-
ge verzichtet oder sie nach erfolgter Vorlage zurickgegeben haben
Halle weiteren Unterlagen, soweit sie fUr die Besteuerung von Bedeutung sind.

Kénnen die Unterlagen auch elektronisch gespeichert
werden?

Die Aufbewahrung der original in Papierform erhaltenen Dokumente kann mittels Datentrd-
ger erfolgen, wenn die vollstéindige, geordnete, inhaltsgleiche und urschriftgetreue Wieder-
gabe bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewdhrleistet ist und
wenn das dabei angewandte Verfahren den Grundsatzen ordnungsmafiger Buchfihrung
entspricht. Original elektronisch erhaltene Dokumente sind im elektronischen Zustand auf-
zubewahren, da es sich hierbei um origindr digitale Dokumente handelt. Ein Verstol3 gegen
die Aufbewahrungspflichten wdre der Ausdruck des elektronischen Kontoauszugs und die
anschlieRende Léschung des digitalen Dokuments (Einzelheiten zu den Grundsétzen der
ordnungsmdfRigen Fihrung und Aufbewahrung von Buchern, Aufzeichnungen und Unterla-
gen in elektronischer Form vgl. BMF-Schreiben vom 28.11.2019 BStBI 2019 | S. 1269 sowie BMF v.
4.5.2020 BStBI 2020 | S. 518, BMF v. 11.03.2024 BStBI 2024 | S. 374, BMF v.14.07.2025 BStBI 2025 |
S.1502). Bei der elektronischen Archivierung ist der Steuerpflichtige verpflichtet, innerhalb
einer angemessenen Frist jene Hilfsmittel der Finanzverwaltung zur Verfiagung zu stellen, die
ndtig sind, um die Unterlagen lesbar zu machen. Auch die Kosten dafur sind vom Steuer-
pflichtigen zu tragen.

Wie lang muss ich meine Unterlagen aufbewahren?

Die allgemeine Aufbewahrungsfrist fur Blicher, Bilanzen, Inventare, Jahresabschliisse,
Lageberichte betrégt zehn Jahre. Fir Buchungsbelege und Rechnungen wurde die Aufbe-
wahrungsfrist mit dem vierten Biirokratieentlastungsgesetz (vom 29.10.2024 BGBI 2024 |
Nr. 323) von bisher zehn auf acht Jahre verkiirzt. Die verkiirzte Aufbewahrungsfrist gilt
seit 2025. FUr empfangene Handels- oder Geschdftsbriefe sowie fur Wiedergaben der
abgesandten Handels- oder Geschdftsbriefe sowie fur alle sonstigen Unterlagen, die far die
Besteuerung von Bedeutung sind, gilt eine Aufbewahrungsfrist von sechs Jahren.

Die Frist beginnt zu laufen am Ende des Jahres

Hin dem die letzten Eintragungen in das Handelsbuch gemacht worden sind
BfUr das die letzten Buchungen vorgenommen wurden

Hin dem das Inventar aufgestellt worden ist

Win dem die Eréffnungsbilanz oder der Jahresabschluss festgestellt wurde
Hin dem der Handelsbrief empfangen oder abgesandt worden ist

Hin dem der Buchungsbeleg entstanden ist.



Bei einem Wirtschaftsjahr IGuft die Frist am Ende des Jahres aus, in dem das Wirtschaftsjahr
endet. Wichtig: die Aufbewahrungspflicht endet nicht auch mit dem Ende der Buchfuh-
rungspflicht.

Betriebsprifungen zehn Jahre zuriick

Bitte beachten Sie, dass Betriebsprufungen bis zehn Jahre zurlck moglich sind. Daher kann
es sinnvoll sein, Unterlagen auch so lange aufzuheben.

Was muss bei der Erstellung eines Fahrtenbuches
beachtet werden?

Ein Fahrtenbuch muss gefuhrt werden, um Fahrtkosten als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten absetzen zu kédnnen, wenn die Dienstreisen mit einem privaten Kraftfahrzeug
unternommen werden. Verfugt der Arbeitnehmer UGber einen Dienstwagen, so wird das Fahr-
tenbuch benétigt, um den zu versteuernden privaten Nutzungsanteil zu ermitteln.

In einem Fahrtenbuch werden alle beruflichen und privaten Fahrten erfasst. So kann der
Anteil der beruflichen Fahrten ermittelt werden.

Inhalt des Fahrtenbuchs

Aufgezeichnet werden mussen sowohl Dienstreisen als auch private Fahrten. Es sollte bein-
halten:

EDatum der Fahrt

BAusgangs- und Zielpunkt

WZeitdauer

mZweck der Fahrt, insbesondere aufgesuchte Geschdftspartner (nicht nétig bei privaten
Fahrten)

mKilometerstand am Beginn und am Ende der Fahrt

BFUr Fahrten zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstdtte ein Vermerk, dass es sich um sol-
che Fahrten handelt

Folgende Hinweise sind zu beachten:

1. Gestalten Sie das Fahrtenbuch Ubersichtlich.

2. Tragen Sie die Fahrten fortlaufend in das Fahrtenbuch ein.

3. Die Aufzeichnungen sollten vollstéindig und genau sein. Blofse Strafdennamen reichen nicht,
ebenso wenig bloRe Ortsangaben oder Angaben zum Zweck der Fahrt (F-Tanken F). Sol-
che Angaben reichen nicht aus, auch wenn sie mit nachtréglich erstellten Auflistungen
prézisiert werden (BFH Urt.v. 1.3.2012 VI R 33/10).



4. Die Aufzeichnungen mussen leserlich sein. Dabei genugt es nicht, wenn der Steuerpflichti-
ge vorgibt, seine Aufzeichnungen selbst lesen zu kénnen. Denn ein Fahrtenbuch sei nicht
bloR eine Geddchtnisstutze fur den Steuerpflichtigen selbst (BFH, Beschluss vom 14.3.2012
VIl B 120/11).

5. Keine losen Zettel. Ein Fahrtenbuch kann nicht als Sammlung loser Zettel gefuhrt werden
(BFH-Beschluss vom 12.7.11 VI B 12/11).

6. Im Nachhinein vorgenommene Anderungen mussen erkennbar und nachvollziehbar sein.

Je genauer die Aufzeichnungen gefuhrt werden, desto glaubwurdiger sind sie fur die Finanz-
verwaltung bzw. halten einer Uberprufung mittels Routenplaner stand. Das Finanzgericht
Dusseldorf hat Abweichungen der Streckenldngen von den Ergebnissen eines Routenpla-
ners mit einer Quote von 1,5 % nicht beanstandet. Abweichungen in dieser GréRenordnung
wurden nicht zur Verwerfung der OrdnungsmaRigkeit eines Fahrtenbuchs und zur Anwen-
dung der 1-%-Regelung fuhren. AuRerdem billigten die Richter dem Steuerpflichtigen auf-
grund der Schwierigkeiten des groRstddtischen Verkehrs einen Zuschlag von 20 % auf die
von dem Routenplaner empfohlene léngste Strecke zu (Az. 12 K 4479/07).

Mogliche Alternativen zum althergebrachten Fahrtenbuch sind ein Nachweis der gefahren-
en Kilometer Uber ein Computerprogramm. In diesem Fall muss aber ein spezielles Pro-
gramm verwendet werden, da es keine nachtrdglichen Anderungen zulassen darf. Das
Computerprogramm Excel ist zum Beispiel kein zul&ssiges Programm.

Stand: 1. Januar 2026

Trotz sorgfdltiger Datenzusammenstellung kénnen wir keine Gewdhr fur die Vollsténdigkeit
und Richtigkeit der dargestellten Informationen Gbernehmen. Bei weiteren Fragen stehen
wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne fur eine persénliche Bera-
tung zur Verfigung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf
diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Inrem
Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum
gewunschten Bereich auf unserer Homepage.




	FAQ – Finanzbuchhaltung
	Welche Belege benötigen Sie für die Erstellung der laufenden Buchhaltung und wie müssen diese geordnet sein?
	Welche Merkmale muss eine Rechnung beinhalten?
	Was sind Kleinbetragsrechnungen?
	Was sind Gutschriften und was ist bei Abrechnung mittels Gutschriften zu beachten?
	Wie stelle ich bei Anzahlungen alle Rechnungen und die Endabrechnung richtig aus?
	Ich will den Steuerberater wechseln, welche Unterlagen benötigen Sie von mir?
	Wann bin ich zur Buchführung verpflichtet?
	Freiberufler
	Betriebsgründung

	Welche Formvorschriften sind beim Führen von Büchern zu beachten?
	Welche Unterlagen müssen aufbewahrt werden?
	Können die Unterlagen auch elektronisch gespeichert werden?
	Wie lang muss ich meine Unterlagen aufbewahren?
	Die Frist beginnt zu laufen am Ende des Jahres
	Betriebsprüfungen zehn Jahre zurück

	Was muss bei der Erstellung eines Fahrtenbuches beachtet werden?
	Inhalt des Fahrtenbuchs
	Folgende Hinweise sind zu beachten:




